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Volksinitiative „ARTENVIELFALT NRW 
Unterrichtung des Landtags ge  . § 1 Absatzl Satz 4 VIVBVEG

Anlage: 1

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident Kuper,

gemäß § 1 Absatz 1 Satz 4 des Gesetzes über das Verfahren bei Volks¬
initiative, Volksbegehren und Volksentscheid (VIVBVEG) unterrichte ich
den Landtag darüber, dass nach der beigefügten schriftlichen Anzeige
des Trägerkreises der Volksinitiative „ARTENVIELFALT NRW  - beste¬
hend aus dem BUND NRW, der LNU NRW und dem NABU NRW - die
Absicht besteht, Unterschriften dafür zu sammeln. Weitere Einzelheiten
ergeben sich aus der Anlage.

Rechtliche Bedenken gegen die Durchführung dieser Volksinitiative be¬
stehen nicht. Antrag und Sammelunterschriftsbogen entsprechen den
Mustern der Anlage 1 a und 1 b der Verordnung zur Durchführung des Ge¬
setzes über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volks¬
entscheid (DVO VIVBVEG) und sind mit mir abgestimmt.

Dienstgebäude:

Friedrichstr. 62-80

40217 Düsseldorf

Lieferanschrift:

Über die Zulässigkeit der Volksinitiative entscheidet der Landtag im Falle
der Einreichung eines Antrags bei Ihnen (§ 4 Absatz 1 VIVBVEG).

Fürstenwall 129

40217 Düsseldorf

Mit freundlichen Grüßen
Telefon 0211 871-01

Telefax 0211 871-3355

poststelle@im.nrw.de

www.im.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahnlinien 732, 736, 835,

836, U71, U72, U73, U83

Haltestelle: Kirchplatz

fernande
Parlamentspapiere





NABU.Nordrhein-Westfalen •Völklinger Straße 7-9   40219 Düsseldorf

z. Hd. Markus Tiedtke '
Ministerium des Innern des Landes NRW
Friedrichstraße 62 80

, 40217 Düsseldorf

Anmeldung der Volksinitiative Artenvielfalt NRW

Sehr geehrter Herr Tiedtke,

im Namen des Trägerkreises der Volksinitiative Artenvielfalt NRW, bestehend aus
dem BUND NRW, der LNU NRW und dem NABU NRW, möchten wir-vertreten durch
die Vertrauenspersonen Dr. Heide Naderer, Landesvorsitzende des NABU NRW, und
Holger Sticht, Landesvorsitzender des BUND NRW-die Volksinitiative Artenvielfält
NRW offiziell bei Ihnen anmelden. Beigefügt ist der zwei eitige
Unterschriftenbogen in zwei Versionen, der für die Unterschriftensammlung
eipgesetzt werden soll.

Bitte teilen Sie uns per schriftlicher Bestätigung mit, wann die offizielle Anzeige der
Volksinitiative erfolgt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Heide Naderer

Landesvorsitzende NABU NRW

Anlage: . ;

Unterschriftenbogen Volksinitiative Artenvielfalt NRW, Standard

Unterschriftenbogen Volksinitiative Artenvielfalt NRW für Einzelunterschriften an
Eides statt

NABU

Landesgeschäftsstelle N W

Dr.'Heide Nadere 

Landesvorsitzende

Tel.+49 (0)211.15 92 51- 1
Fax +49 (0)211.15 92 51-15
Heide.Naderer@NABU-NRW.de

Düsseldorf, 16. Juni 2020

NABU Nordrhein-Westfalen

Völklinger Straße 7-9
40219 Düsseldorf

Tel.+49(0)211.15 92 51-0
Fax+49 (0)211.15 92 51-15
lnfo@NABU-  W.de
www.NABU-NRW.de

Geschäftskonto

Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 370 205 00 -

Konto 11212 00
IBAN DEM 3702 0500 00011212 00
BIG BFSWDE33XXX

Spendenkonto

Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 370 205 00
Konto 1121212
IBAN DE78 3702 0500 0001121212
BIG BFSWDE33XXX ' '  

Der NABU ist ein staatlich anerkannter
Naturschutzverband (nach §63 BNatSchG)
und Partnervon Birdlife Internationa .
Spen en und Beiträge sind steuerlich
absetzbar. Erbschaften und Vermächtnisse
an den  ABU sind steuerbefreit.



ANTRAG AUF BEHA DLUNG DER VOLKSINITIATIVE ARTENVIELFALT NRW
[nach dem Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid] und Sammelunterschriftsbogen.

An den Präsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen UNSERE FORDERU GEN
Platz des Landtags  '
40221 Düsseldorf ¦ ¦ ' 1. Flächenfraß verbindlich stoppen

Die bei einer Landtagswahl stimmberechtigten Unter¬
zeichne innen dieses Unterschriftenbogens beantragen 3
eine Volksinitiative, wonach sich der Landtag mit dem
folgenden Gegenstand der politischen Willensbildung 4
befassen soll:
Wir fordern, den dramatischen Verlust an Tier- und Pflanzen-  
arten durch ein .Handlungsprogram  Artenvielfalt NRW' _6
in acht zentralen Handlungsfeldern zu stoppen. Die Maß¬
nahmen sind in Gesetzen und Programmen verbindlich zu 7.
verankern und umzusetzen.

[Detaiiforderungen siehe Seite 2] ' ®

Schutzgebiete wirksam schützen

Naturnahe und wilde Wälder zulassen

Naturverträgliche Landwirtschaft aktiv voranbringen

Biotop erbund stärken und ausweiten

Lebendige Gewässer und Auen sichern

Artenschutz in der Stadt fördern

Nationalpark Senne ausweisen

Die Volksinitiative ist initiiert von BUND, L U und NABU. ¦
köntaktglartenvielfalt-nrw.de I www.artehvielfalt-nrw.de

Vertrauensperson: Dr. Heide Naderer
Stellv. Vertrauensperson: Holger Sticht
Anschrift: . Voiksinitiative Artenvielfalt,

Postfach 19 00 04,40110 Düsseldorf

Damit Ihre Sti me zählt, füllen Sie die Zeile bitte vollständig
und-gut leserlich aus. Die Liste ist auch dann gültig, wenn
weniger als 5 Personen unterschrieben haben.

Lfd. Nr. Name Vorname[n] Anschrift [Straße  it Hausnummer, PLZ und Ort] Datum der Eintragung persönliche und

handsc riftlic e Unterschrift1.

Bemerkungen der
Ge einde2

persönlich und  andschriftlich, leserlic , mögli  st in Druckbuc staben . ' .

Musterfrau . Erika
Musteraliee 123

15.7.2020 Erika Musterfrau
45678 Müster ausen

2

3

4

5

Die erhobenen personenbezo enen Daten dürfen nurfürdas Verfahren derVolksinitiativeg'enutztwerden. .

1 Ein Zusatz oder Vorbehalt ist unzulässig. Das Stimmrecht darf nur einmal ausgeübt werden.2 Bemerkungen der Gemeinde, insb. Einzelbestätigung der Stimmberechtigung oder über Eintra ungsmängel.

Bestätigung der Gemeinde der Hauptwohnung: Es wird bescheinigt, dass die  orstehend unter den laufenden 'Gemeinde/Stadt • :  Der/Die [Ober-jBürgermeister/in1 •   c
. ' . " I  Auftrag Unterschrift

Num ern    :  Eingetragenen a  Eintra un stag sti mberechtigt waren. Datum  : 1 .
' ' , • . Dienstsiegel . . . -

Datenschutzhinweis: Ihre In der Unterschriftenliste angegebenen Daten dienen ausschließlich'der Antragsstellung beim Präsidenten  es Landtags Nordrhein-Westfalen. Dazu werden die Daten Ihrer Wohnsitzgemeinde zur Bestätigung . .
Ihrer Unterschriftsberechtigung vorgelegt. Darüber hinaus wer en die Daten durch die Verantwortlichen für die Volksinitiative „Artenvielfalt NRW  [BU D, LNU,  ABU] nicht weiterverarbeitet [Artikel 6 Absatz 1 cDSe o]. Seite 1/ 



HÄNDLUNGSPROGRAMM ARTENVIELFALT NRW VOLKSINITIATIVE
ARTENVIELFALT

1. Fiächenfraß verbindlich stoppen
Wir fordern eine neue Landesentwicklungsplanung mit
Regelungen und Instrumenten, die verbindlich den Fläc en¬
verbrauch. im Land bis 2025 auf max. 5 Hektar/Tag und.bjs

2035 ganz auf Null absenken. Nachverdichtung, Erschließung
von Industriebrachen [Flächenrecycling], Umnutzungen und
Aufstockungen von Wohn- und Gewerbegebäuden müssen

egenüber einer Neu ersiegelung deutlich attraktiver werden 
und Vorrang haben. Das Land hat ein Instrument zu schaffen,
das transparent und nachvollziehbar dar-und sicherstellt,
dass mit dem Erreichen der genannten Obergrgnzen.verbihd-

lich keine Neuversiegelung .im-laufenden Jahr mehr erfolgt.

2. Schutzgebiete wirksam schützen
Wjr fordern ein umfassendes Verbot von chemisch-synthe¬
tischen Pestiziden und'leichtlöslichen Mineraldüngern in
Schutzgeb eten.' Des Weiteren sollen wirksame Pufferzonen
um besonders, schützeriswerte Flächen mit einer klären Re¬
duktionsstrategie für Pestizide und Düngemittel eingerich¬
tet  erden.- Neben schon bestehenden Schutzgebieten sind
weitere wichtige Lebensräume, Naturflächen.und Arten oder
Lebensgemeinschaften dauerhaft zu sichern. In der Umset¬
zung muss sichergesteiitwerden, dass Bioiandwirten und dem .
Vertragsnaturschutz hierdurch keine Nachteile entstehen. - 3

Des Weiteren 'fordern wir, Naturverjüngung statt flächiger ¦ •
Aufforstungen, und nur im Bedarfsfall truppweise Anpflan¬
zung standortheimischef  rten und Sorten,  en Verzicht .auf
Pestizide und' Kalkungen sowie difr Wiedervemässung von.

Sumpf- und Moorstandorten invWald und den vollständi en
Erhalt von .Alt-und Totholz. . - ' ' ,

4. Naturverträgliche Landwirtschaft aktiv voranbringeri
Wir fordern, dass das Land Nordrhein-Westfalen auf  den
eigenen "Flächen Vorreiter für  den Erhalt der Artenvielfait-
wi'rd. Dazu  üssen sc nellstmöglich alle Grünland-' und

Ackerflächen im Eigentum des Landes nach den Grund¬
sätzen des ökologischen Landbaus bewirtschaftet werden.
Die vom Land betriebenen oder verpachteten Einrichtungen
der Gemeinschaftsverpflegung [Kantinen etc.] sollen verbind¬
lich und vorran ig Erzeugnisse aus regionalem ökologischen

• Anbau und regionäler extensiver Weidehaltung beziehen. .
Dadurch .soll auch die von Bauern geforderte stärkere Nach¬
frage nach umw.elt- und tierschutzgerecht erzeugten Lebens¬

mitteln dauerhaft gesteigert werden. Förd.erprogramme des' ¦
Landes für Kommunen bei der Gemeinschaftsverpfle ung
sollen diese ebenfalls als Fördervoraussetzung festschrei- .

_ben. Insgesamt.sollen in Nordfhein-Westfalen .bis 2030 25
Prozent der Anbauflächen ökologisch bewirtschaftet werden.

3. Nätürnahe und wilde Wälder zulassen
Wir fordern, dass das Land Nbrdrhein-Westfalen in seihen
Staatswäldern Vorreiter für eine natürliche Waldentwicklung

. und Artenvielfalt wird.' Dazu müssen kurzfristig mindestens
20 Prozent dieser Fl chen, aus der forstlichen  utzung ge¬

no  en werden. Darüber hinaus sollen b s zum Jahr 2030.

10 Prozent der Gesamtwaidfläche des Landes auch nach  ög¬
lichkeit außerhalb des Staatswaides aus der Nutzung genom¬
men und derWeg dahin durch geeignete.Landesprogramme
für private und kom unale Waldbesitzer gefördert werden.

5. Biotopverbund stärken und ausweiten
Wir fordern, dass das Land Nordrhein-Westfaleri ein Netz mit¬
einanderverbundener Biotope [Biotopve-rbund], festsetzt, das '
bis zum Jahr 2025 mindestens 20 Prozent der Ländesfläche
umfasst. Ein deutlicher Schwerpunkt söll-im Offenländ liegen.

6. Lebendige Gewässer urid Auen sichern
Wif-fordern, dass Gewässer und Auen besser geschützt und
renaturiert werden. Zum Schutz von Flora,und Fauna-ent-  
lang von Gewässern sind bei Grünland und ackerbaulicher

Nützung' Randstreifen verbindlich . einzuhalten, in   denen
chemisch-synthetische Pestizide sowie mineralische Dünger "
und Gülle nicht ausgebracht werden dürfen. -

7. Artenschutz in der. Stadt fördern
Wir fordern, dass auf Land'esebene .geeignete Regelungen
getroffen werden, die Lichtversch utzung verbindlich ein¬
zudämmen. Über die Landesbauordnuhg müssen klare Vor¬
gaben zur Vermeidung yon Vogelschlag an Glas- und ande¬
ren Fassaden verankert werden. Beim Bau neuer Gebäude
sind ausreichend Vorkehrungen zu. treffen, damit Gebäude¬

brütende Vogelarten ausreichend Nistmögii,chJ<eiten erhalten.
Das Land muss dabei eine  orreitefrolle übernehmen und die
Artenvielfalt an' allen eigenen Liegenschaften fördern,  um
Beispiel durch Fassäderi--und Dachbegrünung sowie Nistkäs¬
ten.. Zudem muss eine Pflicht zur Verabschiedung kommuna-'
le  Baumschutzsatzungeh ins Landesnatürschutzgesetz auf- .
genommen sowie ein verbindlicher Aus chluss sogenannter
Schottergärten in der Landesbauordnung verankert werden:

8. Nationalpark Senne ausweisen
1991 beschloss der Landtag einstimmig, nach Beendigung der
mil tärischen Nutzung einen Nationalpark Senne e nzurich-j
ten. 2016 hat die Landesregierung dieses Ziel im Landesent-
wicklungspian festgeschrieben, im Jahr 2019 jedoch wieder
gestrichen. -

Wirfordern, diesen unverantwortliche  ückschritt im Landes¬
entwicklungsplan zu korrigieren und'-aktiv'darauf hinzu¬
wirken, diesen Hotspot der Bibdiversität in NRW dauerhaft für
Naturschutz und Artenvielfalt zu sichern.’ .

www.artenvielfalt-nrv .de

Seite 2/2.



ANTRAG AUF BEHA DLUNG DER VOLKSINITIATIVE ARTENVIELFALT NRW
[nach dem Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid] und Einzelunterschriftsbogen für Stimmberechtigte,
die des Schreibens oder Lesens unkundig sind oder auf Grund einer  örperlichen Beeinträchtigung an der Eintragung gehin ert sind.

An den Präsidenten des Landtags No drhein-Westfalen
Platz des Landtags 
40221 Düsseldorf

Die bei einer Landtagswahl stimmbe echtigten Unter¬
zeichne innen dieses Unterschriftenbogens beantragen
eine Volksinitiativ.e, wonach sich der Landtag mit dem
folgenden Gegenstand der politischen .WilJensbildung '
befassen soll:
Wir fordern, den dramatischen Verlust an Tier- und Pflanzen¬
arten durch ein .Handluhgsprogramm Artenvielfalt NRW'
in acht zentralen Handlungsfeidern zu stoppen. Die Maß¬
nahmen sind in.Gesetzen und Programmen verbindlich zu
verankern und umzusetzeni

[Detailforderungen siehe Seite 2]

UNSERE FORDERUNGEN

1, Flächenfraß verbindlich stoppen

. 2. Schutzgebiete wirksam schützen

3. Natumahe und wilde Wälder zulassen

4. Naturverträgliche Lan wirtschaft aktiv voränbringen

5. Biotopverbund stärken und ausweiten

6. Lebendige Gewäss r und Auen sichern

7. Artenschutz in der Stadt fördern

8. Nationalpark Senne ausweisen

Die Volksinitiative ist initiiert von BUND, LNU und NABU.
kontakt@artenvieIfalt-nrw.de | www.artenvielfalt-nrw.de

Vertrauensperson:
Stellv. Vertrauensperson
Anschrift:

Damit Ihre Stimme zählt, füllen Sie die Zeile bitte vollständig
und gut leserlich aus.

Dr. Heide Naderer
: Holger Sticht

Vplksinitiative Artenvielfalt,
Postfach 19 00 04,40110 Düsseldorf

Die/Der1 Stimmberechtigte ~ I ; -  : : .     -

. Name, Vorname . : Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort

unterstützt die oben genannte Volksinitiative Artenvielfalt NRW.
Sie/Er versichert an Eides statt2 3, dass die Erklärung der Unterstützung der Volksinitiative von ihr/ihm persönlich abgegeben worden ist.3

Ort . Datum . Unterschrift; erforderlichenfalls mittels der genannten Hilfsperson; falls nicht  öglich, Unterschrift der Hilfsperson4

Versicherung einer Hilfspe son an Eides statt2-3 - .
Ich versichere gegenüber dem/der [Ober-]Bürgermeister/in  meiner Wohnortgemeinde an Eides statt, dass die Unterstützung dervorbezeichneten Vol siriitiative persönlich oder gemäß dem erklärten Willen der/des1 oben genannten
Stimmberechtigten erfolgt ist. ' • . . .

Name, Vorname, Anschrift der Hilfsperson _ ' • .

Ort   ' Datum Unterschrift der Hilfsperson

Die erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nurfürdas Verfahren derVolksinitiative genutzt werden.   . .

Bestätigung der Gemeinde der Hauptwohnung: Es wird bestätigt, dass die/der1 oben Eingetragene am Eintragungstag stimmberechtigt war. Die Eintra ung ist  ültig/ungültig1, weil

Gemeinde/Stadt ¦- Datum Dienstsiegel Der/Die [Ober-jBürgermeister/in1  : : 
- ¦ .   . Im Auftrag Unterschrift

Unzutreffendes bitte streichen. 2 Auf die Strafbarkeit einer falsch abgegebenen Versicherun  an Eides statt wird hingewiesen. • -
3 Stimmberechtigte, die des Schreibens oder Lesens unkundig sind oder auf Grund einer körperlichen Beeinträchtigung nicht in der Lagesind, die Erkl rungen zu unterzeichnen,  önnen sich der Hilfe einer anderen Person bedienen.
4 Ein Zusatz oder Vorbehalt ist unzulässig. Das Stimmrecht darf nur einmal ausgeübt werden. . - '

Datens hutzhinweis: Ihre in der Unterschriftenliste angegebenen Daten dienen ausschließlich der Antra ssteilung beim Präsidenten des Landtags Nordrhein-Westfaien. Dazu werden die Daten ihrer Wohnsitzgemeinde zur Bestätigung c  
Ihrer Unterschriftsberechtigun  vorgelegt. Darüber hinaus werden die Daten durch die Verantwortlichen für die Volksinitiative „Artenvielfalt NRW  [BUND, L U,  ABU] nicht  eiterverarbeitet [Artikel 6 Absatz 1 c DSGVO]. Seite 1/2



HANDLUNGSPROGRAMM ARTENVIELFALT NRW VOLKSINITIATiVE
ARTENVIELFALT

1. Flächenfraß verbindlich stoppen
Wir fordern eine neue LandesentwicWungsplanung. mit
Regelungen und Instrumenten, die verbindlich den Flächen¬
verbrauch im Land bis 2025 auf max, 5 Hektar/Tag und.bis
2035 ganz auf Null absenken. Nachverdichtung, Erschließung
von Industriebrachen [Fl chenrecycling), Umnutzungen und
Aufstockungen von Wohn- und Gewerbegebäuden  üssen

gegenüber einer Neuversiegelung deutlich attraktiver werden 
und Vorrang haben. Das Land hat ein Instrument zu schaffen,
das transparent und nachvollziehbar dar--und sicherstellt,
dass mit dem Erreichen der genannten Obergrenzen.verbihd-

. lieh keine Neu ersiegelung .im.Iaufenden Jahr mehr erfolgt.

2. Schutzgebiete wi ksam schützen
ir fordern ein umfassendes Verbot von chemisch-synthe¬

tischen Pestiziden und  leichtlöslichen Mineraldüngern in
Schutzgebieten.' Des  eiteren sollen  irksa e Pufferzonen
um besonders schützenswerte Flächen mit einer klären Re¬
duktionsstrategie  ür Pestizide und Düngemittel eingerich¬

tet  erden. Neben schon bestehenden Schutzgebieten sind
weitere wichtige Lebensräume, Naturflächen.und Arten oder
Lebensgemeinschaften dauerhaft zu 'sichern. Sn der Umset¬
zung muss sichergestellt werden, dass Biolandwirten und dem
Vertragsnaturschutz hierdurch keine  achteile entstehen. • 3

3. Nätürnahe und wlfde-Wälder zulassen
Wir fordern, dass das Land  'ordrhein-Westfalen in seihen
Staatswäldern Vorreiter für eine -natürliche Waldentwicklung

. und Artenvielfalt wird.' Dazu müssen kurzfristig mindestens
20 Prozent dieser Fl chen aus der forstlichen Nutzung ge¬

nommen werden. Darüber hinaus sollen bis zum Jahr 2030
10 Prozent 'der  esamtwaldfläche des Landes auch nach Mö ¬

lichkeit außerhalb des Staatswaldes aus der Nutzung genom¬
men und der Weg dahin durch' geeignete .Landesprogramme
für private und kommunale Wal besit-zer gefördert werden.

Des Weiteren fordern wir, Naturverjüngung statt flächiger
Aufforstungen, und nur i  Bedarfsfall truppweise Anpflan¬
zung standortheimischef Arten un  Sorten, den Verzicht.auf
Pestizide und'Kalkungen sowie diö Wiedervernässung von.

Sumpf- und Moorstandorten inrWald und den vollständi en
• Erhalt von.Alt-und Totholz. - ' ' ,

.4. Naturverträgliche Landwirtschaft aktiv voranbringeri
¦ Wir fordern, dass das Land Nor.drhein-Westfalen auf  den
eigenen  Flächen Vorreiter für "den Erhalt der Artenvielfalt 
wird. Dazu müssen schnellstmöglich alle Grünland-' und

. Ackerflächen im Eigentum des -Landes nach den Grund¬
sätzen des ökologischen-Landhaus bewirtschaftet-werden.
Die vom Land betriebenen oder verpachteten Einrichtun en
der Gemeinschaftsverpflegung [ antinen etc.) sollen verbind¬
lich und vorrangig Erzeugnisse aus regionalem ökologischen

'Anbau und regionaler extensiver Weidehaltung beziehen.
Dadurch .soll auch die  on Bauern geforderte stärkere Nach¬
frage nach umw.elt- und tiefs'chutzgerech-t erzeugten Lebens¬

mitteln dauerhaft gesteigert werden. Förderprogramme des'
Landes für Kommunen bei der Gemeinschaftsverpfle ung
sollen diese ebenfalls als Fördervoraussetzung festschrei-

,-ben. Insgesamt.sollen in Nordfhein-Westfalen bis 2030 25
Prozent der Anbauflächen ökologisch bewirtschaftet wer en.

5. Biotopverbund stärken und ausweiten
• Wirfordern, dass das Land Nordrhein-Westfaieri ein Netz mit¬

einander verbundener Biotope [Biotopve-rbund). festsetzt, das
bis zum Jahr 2025 mindestens 20 Prozent der Ländesfläche
umfasst. Ein deutlicher Schwerpunktsöll-im Offenländ liegen.

6. Lebendige Gew sser und Auen sichern

Wif-fordem, dass Gewässer und Auen besser geschützt und
renaturiert werden; Zum Schutz von Flora.und Fauna-ent¬

lang von Gewässern sind bei Grünland und ackerbaulicher

Nützung 'Randstreifen verbindlich. einzuhalten, in 'denen
chemisch-synthetische Pestizide sowie mineralische Dünger ''
und Gülle nicht ausgebracht werden dürfen. •

7. Artenschutz in der.Stadt fördern
Wir fordern, dass auf Land'esebene .geeignete Regelun en

. getroffen werden, -die Lichtverschmutzung verbindlich ein¬

zudämmen. Ober die Landesbauordnuhg müssen klare Vor¬
gaben zur-Vermeidung von Vo elschla  an Glas- und ande-

¦ ren Fassaden verankert werden. Beim Bau neuer Gebäude
sind ausreichend Vorkehrungen zu treffen, damit Gebäude¬

brütende Vogelarten ausreichend Nistmögifchjceiten erhalten.
Das Land muss dabei eine Vörreitefrolle übernehmen un  die

' Artenvie'lfalt an' allen eigenen Liegenschaften fördern, zum
Beispiel durch Fassädeh--und Dachbegrünung sowie Nistkäs¬
ten.. Zudem muss eine Pflicht zur Verabschiedung kommuna-'
ler Bau schutzsatzun eh ins Landesnaturschutzgesetz auf- ,
'genommen sowie ein verbindlicher Ausschluss sogenannter
Sch.ottergärten in der Landesbauordnung-verankert werden:

8. Nationalpar  Senne ausweisen
1991 beschloss der Landtag einstimmi , nach Beendigung der

ilitärischen Nutzung einen Nationalpark Senne einzurich-j
ten. 2016 hat die Landesregierung dieses Ziel im Landesent-

. wicklun splan festgeschrieben, im Jahr 2019 jedoch wieder
gestrichen. - '

Wirfordern, diesen unverantwortliche Rückschritt irp Landes¬
entwicklungsplan zu korrigieren und-aktiv-darauf hinzu¬
wirken., diesen Hotspot der Bibdiversität in NRW dauerhaft für
Naturschutz und Artenyielfalt zu sichern.’.

www.artenvielfalt-nryy.de
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